
1. Auftragsgrundlagen

1.1.  Diese Vertragsbedingungen von "Eller & Partner
Unternehmensberatung KEG" gelten für alle entgeltlichen
Online-Dienstleistungen, die der im Auftrag oder Bestellung
angeführte Dienstleister (im folgenden kurz "Auftragnehmer")
gegenüber dem Vertragspartner (im folgenden kurz
"Auftraggeber") erbringt.

1.2.  Die wechselseitigen Rechte und Pflichten der
Vertragspartner bestimmen sich ausschließlich nach dem
Inhalt des vom Auftragnehmer angenommenen Auftrages,
diesen Vertragsbedingungen für Online-Dienstleistungen, den
allgemeinen Geschäftsbedingungen und allenfalls gesondert
vereinbarten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

In Katalogen, Prospekten etc.  enthaltene Angaben sind nur
maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung darauf ausdrück-
lich Bezug genommen wurde.

Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Auftraggebers bzw. solche des Auftragnehmers gelten nur,
wenn sich der Auftragnehmer diesen ausdrücklich und
schriftlich unterworfen hat.

1.3.  Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Allfällige
Änderungen und Ergänzungen dieses Auftrages bedürfen der
Schriftform bei sonstiger Unwirksamkeit. Dieser Abschnitt 1.3.
gilt nicht für Verbrauchergeschäfte.

1.4.  Diese Vertragsbedingungen gelten auch für alle künftigen
Geschäfte zwischen den Vertragspartnern, auch wenn bei kün-
ftigem Vertragsabschluß darauf nicht nochmals Bezug genom-
men werden sollte. Diese Bestimmung 1.4. gilt nicht für
Verbrauchergeschäfte.

1.5.  Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen läßt
die Geltung der übrigen Bedingungen unberührt. An die Stelle
der unwirksamen Bestimmungen tritt eine wirksame, die der
unwirksamen nach deren Sinn und Zweck wirtschaftlich und
rechtlich am nächsten kommt.

1.6.  Ein Vertragsverhältnis zwischen den Vertragspartnern gilt
dann als geschlossen, wenn der Auftraggeber dem
Auftragnehmer den Auftrag schriftlich erteilt oder der
Auftragnehmer nach dem Zugang einer Bestellung eine
schriftliche Auftragsbestätigung an die vom Auftragnehmer
zuletzt bekannt gegebene Anschrift abgesandt oder mit der tat-
sächlichen Leistungserbringung begonnen hat.

1.7. Hat der Verbraucher seine bei Abschluß eines
Verbrauchergeschäftes gerichtete Vertragserklärung nicht in
den vom Auftragnehmer für seine geschäftlichen Zwecke
dauernd benutzten Räume oder auf einer Messe abgegeben
und die geschäftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer nicht
selbst angebahnt und sind dem Zustandekommen des
Vertrages Besprechungen zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer vorausgegangen, so ist er gemäß § 3 KSchG
berechtigt, vom Vertragsangebot bis zum Zustandekommen
des Vertrages zurückzutreten. Nach Zustandekommen des
Vertrages kann der Kunde innerhalb einer Frist von einer
Woche vom Vertrag zurücktreten.  Diese Frist beginnt früh-
estens ab Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Der
Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform
und ist an die Adresse des Auftragnehmers zu richten.

2. Preise und Zahlung

2.1.  Sofern nichts Anderes vereinbart ist, gelten die im Anbot
oder Bestellformular angeführten Preise.  Diese Preise verste-
hen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.

2.2.  Der Auftragnehmer behält sich Preisänderungen vor.

2.3.  Sofern nichts anders vereinbart, sind Zahlungen 14 Tage
nach Rechnungserhalt ohne Abzüge fällig.

2.4.  Die Gegenverrechnung mit offenen Forderungen
gegenüber dem Auftragnehmer und die Einbehaltung von
Zahlungen aufgrund behaupteter, aber vom Auftragnehmer
nicht anerkannter Forderungen des Auftraggebers, ist aus-
geschlossen.

In Abänderung dieses Punktes 2.4.  gilt für
Verbrauchergeschäfte: Die Aufrechnung mit offenen
Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer ist nur möglich,
sofern entweder der Auftragnehmer zahlungsunfähig ist, oder
die Gegenforderung des Vertragspartners gerichtlich fest-
gestellt, oder vom Auftragnehmer anerkannt ist.

2.5.  Rechte des Auftraggebers, seine vertraglichen Leistungen
nach § 1052 ABGB zur Erwirkung oder Sicherstellung der
Gegenleistung zu verweigern, sowie überhaupt seine geset-
zlichen Zurückhaltungsrechte sind ausgeschlossen. Diese
Bestimmung 2.5. gilt nicht für Verbrauchergeschäfte.

3. Vertragsdauer

3.1.  Zwischen den Vertragspartnern abgeschlossene Verträge
über den Bezug von Dienstleistungen oder sonstige
Dauerschuldverhältnisse sind auf unbestimmte Zeit oder auf
die im Auftrag oder der Bestellung angegebene bestimmte Zeit
abgeschlossen. Im letzteren Fall verlängert sich das
Vertragsverhältnis automatisch jeweils um die ursprüngliche
Vertragsdauer, sofern es nicht von einem Teil durch schriftliche
Kündigung unter Einhaltung einer einmonatigen
Kündigungsfrist aufgekündigt worden ist. Die nachstehend
angeführten Rechte des Auftragnehmers bei Zahlungsverzug
des Auftraggebers bleiben davon unberührt.

3.2.  Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist
wesentliche Bedingung für die Durchführung der Leistungen
durch den Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist daher bei Zahlungsverzug nach erfol-
gloser Mahnung auf schriftlichem oder elektronischem Wege
unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen nach seinem
Ermessen zur Dienstunterbrechung oder zur Auflösung des
Dauerschuldverhältnisses mit sofortiger Wirkung berechtigt.

3.3.  In jedem dieser Fälle bleibt der Anspruch des
Auftragnehmers auf das vereinbarte Entgelt für die restliche
Vertragsdauer bis zum nächsten Kündigungstermin unberührt.
Der Auftragsnehmer ist bei Zahlungsverzug ferner berechtig,
sämtliche daraus entstehenden Spesen und Kosten, auch
Kosten des Einschreitens von Inkassounternehmen und
Rechtsanwälten, sowie bankübliche Verzugszinsen ab dem
Tag des Verzuges zu verrechnen.

3.4.  Bei Barzahlung mittels Kreditkarte hat der Auftraggeber
dafür Sorge zu tragen, daß die Kreditkarte nicht gesperrt oder
abgelaufen ist, widrigenfalls daraus entstehende
Verzögerungen bei der Bezahlung zu seinen Lasten gehen und
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Verzugszinsen auch in diesem Fall verrechnet werden können.
Der Auftragnehmer geht davon aus, daß der Auftraggeber
seine Kreditkarte rechtzeitig vor Ablauf verlängert.

3.5.  Der Kunde wird ausdrücklich darauf verwiesen, daß bei
Beendigung des Vertragsverhältnisses, aus welchem Grunde
immer, der Auftragnehmer zur Fortsetzung der vereinbarten
Dienstleistung nicht mehr verpflichtet ist. Er ist daher zum
Löschen gespeicherter oder abrufbereit gehaltener
Inhaltsdaten berechtigt.

Der rechtzeitige Abruf solcher Inhaltsdaten vor Beendigung
des Vertragsverhältnisses liegt daher in der alleinigen
Verantwortung des Auftraggebers. Aus der Löschung kann der
Auftraggeber daher keinerlei Ansprüche dem Auftragnehmer
gegenüber ableiten, zumal § 95 (1) TKG die Speicherung von
Inhaltsdaten nur kurzfristig erlaubt, sofern dies aus technischen
Gründen erforderlich ist.

4. Datenschutz

4.1.  Der Auftragnehmer wird aufgrund § 87 (3) und § 92 (1)
Telekommunikationsgesetzes (TKG) an personenbezogenen
Stammdaten des Auftraggebers und Teilnehmers speichern:
akademischer Grad, Vorname, Familienname, Geburtsdatum,
Firma, Adresse, Telefon- und Fax-Nummer, Branche,
Berufsbezeichnung, Anfragedatum, Zahlungsmodalitäten
sowie Zahlungseingänge zur Evidenthaltung des
Vertragsverhältnisses, außerdem automationsunterstützt ver-
arbeiten und bei Beendigung des Vertragsverhältnisses
löschen, soweit nicht weitere Speicherung zur Erfüllung geset-
zlicher Verpflichungen des Auftragnehmers nötig ist.

Gemäß § 96 TKG kann der Auftragnehmer ein öffentliches
Teilnehmerverzeichnis mit Vor- und Familiennamen, akademis-
chen Grad, Firma, Adresse und Internet-Adressen erstellen.
Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Teilnehmers hat
diese Eintragung ganz oder teilweise zu unterbleiben. Der
Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer darüberhinaus die
Aufnahme seiner Namen bzw. Firma in eine Referenzliste
sowie die Kennzeichnung von erstellten Dokumenten und
Programmen als Produkt des Auftragnehmers.

4.2.  Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter verpflichten sich
sensible Daten des Auftraggebers (insbesondere
Interessensprofile)  vertraulich zu behandeln.

4.3.  Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, daß der
Auftragnehmer nicht verpflichtet ist, den Auftraggeber bes-
timmte Inhaltsdaten auf unbegrenzte Zeit zu speichern oder
abrufbereit zu halten.

Ruft der Auftraggeber solche Daten innerhalb von drei
Werktagen nicht ab, so kann der Auftraggeber keine Haftung
für die weitere Abrufbarkeit übernehmen.

5. Datensicherheit

5.1.  Der Auftragnehmer hat alle technischen möglichen und
zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die bei ihm gespe-
icherten Daten zu schützen.

Sollte es einem Dritten auf rechtwidrige Art und Weise gelin-
gen, beim Auftragnehmer gespeicherte Daten in seine
Verfügungsgewalt zu bringen bzw.  diese weiter zu verwenden,
so haftet der Auftragnehmer dem Auftraggeber gegenüber nur
bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten.

5.2.  In Abänderung von 5.1. gilt für Verbrauchergeschäfte: die
Haftung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen, wenn dieser
oder eine Person, für welche er einzustehen hat, den
Sachschaden bloß leicht fahrlässig verschuldet hat.

6. Gewährleistung

6.1 Der Auftraggeber hat allfällige Reklamationen innerhalb
von drei Tagen nach Leistung durch den Auftragnehmer (ins-
besondere der Zustellung von elektronischen Reports) geltend
zu machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und
rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden das Recht auf
angemessenen Preisnachlass zu.

6.2 Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere
wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss,
mangelhafter oder unvollständiger Leistung,
Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen
sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruhen.

7. Sonstige Bestimmungen

7.1.  Soweit gesetzlich nicht ausgeschlossen, gelten die zwis-
chen Vollkaufleuten anzuwendenden gesetzlichen
Bestimmungen. Diese Bestimmung 7.1. ist nicht für
Verbrauchergeschäfte.

7.2.  Alle dieses Vertragsverhältnis betreffenden Mitteilungen
und Erklärungen des Auftraggebers sind nur gültig, wenn sie
schriftlich erfolgen und vom Auftragnehmer unwidersprochen
sind. Diese Bestimmung 7.2. gilt nicht für
Verbrauchergeschäfte.

7.3.  Für eventuelle Streitigkeiten aus dem gegenständlichen
Vertrag gilt die örtliche Zuständigkeit des am Sitz des
Auftragnehmers sachlich zuständigen Gerichtes.

Davon abweichend gilt für Verbrauchergeschäfte: Für allfällige
Klagen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber, die im
Inland weder ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder
ihre Beschäftigung haben, gilt die örtliche Zuständigkeit des
sachlich zuständigen Gerichtes am Sitz des Auftraggebers
vereinbart. Klagen gegen andere Auftraggeber können auch
vor dieses Gericht gebracht werden, sofern der Auftragnehmer
an dessen Sitz beschäftigt ist.

7.4.  Der Auftragnehmer ist ermächtigt, seine Pflichten oder
den gesamten Vertrag mit schuldbefreiender Wirkung einem
Dritten zu überbinden und haftet in diesem Fall nur für
Auswahlverschulden.

Davon abweichend gilt für Verbrauchergeschäfte: Der
Auftragnehmer ist auf eigenes Risiko ermächtigt, andere
Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen aus diesem
Vertragsverhältnis zu beauftragen.

8. Besondere Bestimmungen für Online-Dienstleistungen

8.1.  Der Auftragnehmer betreibt die angebotenen Dienste
unter dem Gesichtspunkt höchstmöglicher Sorgfalt,
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, übernimmt jedoch keine
Gewähr dafür, daß diese Dienste ohne Unterbrechung unter
allen Gegebenheiten verfügbar bleiben.

8.2.  Der Auftragnehmer haftet nicht dafür, daß Links auf von
Dritten (insbesondere Content-Providern) publizierte
Meldungen für alle Zeit unverändert gültig bleiben.

8.3.  Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber zivil-, straf-
und medienrechtlich nicht für den Inhalt übermittelter Daten,
die durch die vertraglichen Dienste des Auftragnehmers
zugänglich sind.

8.4.  Die Nutzung der vertraglichen Dienstleistung durch Dritte,
sowie die entgeltliche Weitergabe dieser Dienstleistungen an
Dritte bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des
Auftragnehmers.
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